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RS OGH 1981/10/15 8Ob155/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.1981

Norm

ZPO §268 IIa

ZPO §503 C3a

ZPO §503 C3c

Rechtssatz

Wird die Verletzung der Bindung nach § 268 ZPO (als reine Verfahrensvorschrift unter dem Anfechtungsgrund der

Mangelhaftigkeit des Verfahrens) gerügt, dann hat das Rechtsmittelgericht selbst ohne weiters die bindenden

Feststellungen des Strafurteiles seiner Entscheidung zugrundezulegen, ohne die auf Grund von Beweisaufnahmen

getro=enen andersartigen Feststellungen des Erstgerichtes weiter berücksichtigen zu können; es bedarf dazu keiner

mündlichen Verhandlung oder gar Beweiswiederholung.
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